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AllgemeinesI. 

Lektion 1: Rechtsquellen und Gesetzessystematik 

„Schwarze Konten in Steueroase entdeckt, zahlreiche Prominente im 
Visier der Steuerfahnder“ – „Steuerstrafverfahren gegen Showstar X 
eingeleitet“ – „Hausdurchsuchung bei Politiker L“ – „Profisportler B zu 
Geldstrafe in Millionenhöhe verurteilt“

Immer wieder geistert ein Thema durch die Schlagzeilen: „Das Steuer-
strafrecht“. Doch das Thema ist nicht nur für „die Reichen und Schönen“ 
aktuell, sondern auch für „Ottonormalverbraucher“. Das Steuerstraf- und 
Ordnungswidrigkeitenrecht gilt für jeden Bürger, der in Deutschland 
Steuern zahlen muss und dabei „schummelt“ – aber kaum einer weiß, 
wie man sich im Ernstfall verhalten muss.

„… aber meine Mandanten sind alle brave Steuerzahler“ sagt der Steu-
erberater S, „warum soll ich mich also mit Steuerstrafrecht beschäfti-
gen?“ – Das ehrt natürlich die Mandanten, aber Ermittlungen können 
auch vermeintlich Unschuldige treffen und da ist es dann sehr wichtig, 
dass der Steuerberater in der Lage ist, schnell und richtig zu reagieren.

Student J fasziniert die Vielfältigkeit des Steuerstrafrechts. Da geht es ja 
nicht nur um Steuerrecht, sondern auch um Strafrecht … da wird er später 
seinen Mandanten mit Rat und Tat zur Seite stehen können.

Ziel ist es, anhand von Fallbeispielen einen konkreten Einstieg in das 
Recht der Steuerstraftaten zu verschaffen und – hoffentlich – auch den 
Spaß an der interessanten und vielseitigen Materie zu wecken.

Das Steuerstrafrecht bezieht seine Rechtsgrundlagen aus mehreren Ge-
setzen, die Ihnen im Folgenden vorgestellt werden.

 Fall 1
Als die Steuerpraktikantin P erfährt, dass sie sich die kommende Zeit mit 
dem Thema Steuerstrafrecht beschäftigen soll, fragt sie sich, auf wen oder 
was denn das Steuerstrafrecht überhaupt anzuwenden ist.

Das Steuerstrafrecht soll steuerliches Fehlverhalten ahnden. 



6 Allgemeines

Dieses wird untergliedert in 

SteuerstraftatenXX  (§ 369 AO) und

SteuerordnungswidrigkeitenXX  (§ 377 AO)

 Fall 2
P möchte nun genauer wissen, wo sie im Gesetz etwas über das Steuer-
strafrecht findet. Muss sie jetzt nur in der Abgabenordnung (AO) suchen 
oder sind auch noch andere Gesetze einschlägig?

Das Steuerstrafrecht ist in mehreren Gesetzen geregelt.

Ausgangspunkt ist der 8. Teil der AO (Abgabenordnung), welcher in vier 
Abschnitte unterteilt ist:

1. Abschnitt: Strafvorschriften (§§ 369 – 376 AO)

2. Abschnitt: Bußgeldvorschriften (§§ 377 – 384 AO)

3. Abschnitt: Strafverfahren (§§ 385 – 408 AO)

4. Abschnitt: Bußgeldverfahren (§§ 409 – 412 AO)

Alles, was in diesen Vorschriften nicht geregelt ist, muss P jedoch entwe-
der in anderen Teilen der AO nachschlagen oder in anderen Gesetzen.

In der AO wären das beispielsweise die

HaftungXX  bei Steuerhinterziehung (§ 71 AO)

Festsetzungsfrist und -verjährungXX  bei Steuerhinterziehung oder 
leichtfertiger Steuerverkürzung (§ 169 Abs. 2 Sätze 2 und 3 AO)

VerzinsungXX  von hinterzogenen Steuern (§ 235 AO)

Des Weiteren gilt für das materielle Recht ergänzend 

für Steuerstraftaten das XX StGB (Strafgesetzbuch) (§ 369 Abs. 2 AO)
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für Steuerordnungswidrigkeiten der 1. Teil des XX OWiG (Ordnungs-
widrigkeitengesetz) (§ 377 Abs. 2 AO)

Im Verfahrensrecht gelten ergänzend 

für das Strafverfahren wegen Steuerstraftaten die allgemeinen XX
Gesetze über das Strafverfahren, namentlich (§ 385 Abs. 1 AO)

die XX StPO (Strafprozessordnung)

das XX GVG (Gerichtsverfassungsgesetz)

das XX JGG (Jugendgerichtsgesetz)

für das Bußgeldverfahren wegen Steuerordnungswidrigkeiten be-XX
stimmte Vorschriften des OwiG (§ 410 AO)

Wichtig ist, dass sämtliche Regelungen über Straftaten und Ordnungs-
widrigkeiten nicht gegen das GG (Grundgesetz) verstoßen dürfen.

Ferner sind die AStBV (Anweisungen für das Straf- und Bußgeldverfah-
ren (Steuer) – AStBV (St)) zu beachten, welche insbesondere die einheit-
liche Handhabung der gesetzlichen Regelungen durch die beteiligten 
Behörden gewährleisten sollen.

Rechtliche Grundlagen

Das Steuerstrafrecht hat seine rechtlichen Grundlagen in mehreren 
Gesetzen.
Ausgangspunkt ist der 8. Teil der AO
Ergänzend hierzu gelten 

für das  – materielle Straf- bzw. Ordnungswidrigkeitenrecht die 
AO bzw. das StGB und das OwiG (§§ 369 Abs. 2, 377 Abs. 2 AO)
für das  – Verfahrensrecht in Straf- bzw. Ordnungswidrigkeitensa-
chen die StPO, das GVG, das JGG bzw. das OwiG (§§ 385 Abs. 1, 
410 AO).

Über allen diesen Vorschriften steht jeweils das GG.

!
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